
Erlass einer Veränderungssperre für das Gebiet  

" ALTER SIEDLUNGSBEREICH WEITENAU " 
 
 

Zur Sicherung des mit Beschluss vom 28.03.2023 eingeleiteten Bebauungsplanverfahrens wurde 
in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Steinen am 28.03.2023 die nachfolgende 
Veränderungssperre beschlossen:  
 

Satzung 
über die Veränderungssperre für das Gebiet 

„Alter Siedlungsbereich Weitenau“ 
 
Aufgrund des § 14 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) in 
Verbindung mit in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO BW) 
i.d.F. der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098), hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Steinen in öffentlicher Sitzung am 28.03.2023 die folgende Veränderungssperre als Satzung be-
schlossen.  

§ 1 
Anordnung der Veränderungssperre 

 
Zur Sicherung der Planung im künftigen Geltungsbereich des Bebauungsplans „Alter Siedlungsbe-

reich Weitenau“ wird eine Veränderungssperre angeordnet.  

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre 

 
(1) Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst folgende Flurstücke:  

978, 325/2, 325/3, 326/2, 45/1, 326/3, 327, 326/1, 44, 33/2, 33/1, 31, 31/1, 30, 30/1, 45/3, 24/1, 

24, 23, 22, 21, 22/1, 25/1, 19/2, 15, 13/1, 611, 612/1, 612, 11, 11/11, 9/2, 9, 9/1, 618/3, 618, 655/2, 

655/1, 655/4, 631/1, 619, 7, 3, 1, 63/3, 63/4, 17/7, 46, 46/1, 48, 69, 71, 73, 64, 65, 56, 56/2-56/19, 

55/1, 53, 17/6, Gemarkung Weitenau sowie Teile der Flurstücke 34, 338, 335, 37/4, 37/3, 37, 35/2, 

35, 45, 20, 19/1, 18, 17/5, 13, 12, 8, 631/2, 2, 63, 49/1, 49, 70, 75, 68, 57, 54/1, Gemarkung Wei-

tenau.  

(3) Für den räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre ist der Lageplan vom 13.03.2023 

maßgebend.  

§ 3 
Inhalt und Rechtswirkungen der Veränderungssperre 

 
(1) Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen:  
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt wer-
den;  
2. keine erheblichen oder wesentlich wertsteigernden Veränderungen von Grundstücken und bau-

lichen Anlagen, deren Veränderung nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig ist, 

vorgenommen werden.  

(2) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 

sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt 



hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen wer-

den dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung 

werden von der Veränderungssperre nicht berührt.  

(3) In Anwendung von § 14 (2) BauGB kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen 

werden, wenn keine überwiegenden öffentlichen Belange entgegenstehen. Die Entscheidung hier-

über trifft die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde.  

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung über die Anordnung der Veränderungssperre tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft (§ 16 (2) Satz 2 BauGB). 

§ 5 
Geltungsdauer 

 
Für die Geltungsdauer der Veränderungssperre ist § 17 BauGB maßgebend.  
 
Steinen, den 29.03.2023  

Bürgermeisteramt Steinen 
Braun, Bürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Die Satzung über die Veränderungssperre tritt mit dieser Bekanntmachung gem. § 16 Abs. 2 
Satz 2 BauGB in Kraft. 
 
Die Veränderungssperre kann während der üblichen Dienststunden im Bürgermeisteramt Steinen, 
Rathaus Höllstein, Zimmer 6, eingesehen werden. Jedermann kann die Veränderungssperre ein-
sehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädi-
gungsansprüche und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
 
Steinen, den 19.04.2023 
 
Bürgermeisteramt Steinen 
Braun, Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


